
Strafarbeiten
Beitrag von „unter uns“ vom 20. Mai 2010 21:48

Zitat

Nun würde mich interessieren, ob ich ihm, wenn er die Arbeit tatsächlich nicht hat, eine
6 geben darf?

Das bezweifle ich. Die Notengebung gilt (bis auf die Kopfnoten) der Leistungsmessung. Die
Strafarbeit ist eine pädagogische Maßnahme und steht damit nicht im Dienst der
Leistungsmessung. Ich bezweifle, dass man das vermischen darf.

Aber andere Frage: Was willst Du mit der "6" erreichen? Glaubst Du, dass Du Deine
unmotivierten Schüler so "einfängst"? Welches Gewicht hat eine einzelne "6"? Wohl eher gar
kein Gewicht. Außer Du sagst: "Diese 6 zählt wie ein Test - oder so." Und das wirst Du kaum
durchsetzen können.

Zitat

Oder was macht ihr in solchen Fällen, damit er merkt, dass eine Strafarbeit zu erledigen
ist?

1. Erneut in doppelter Ausführung einfordern oder
2. sofort nachsitzen lassen - am besten am Freitag nachmittag, ab 14 oder 15 Uhr.

Eventuell
3. Eltern informieren - aber Vorsicht: Womöglich liegt hier der Grund des Übels.

Bei erneuter Verweigerung: Klassenlehrer, eventuell Klassenkonferenz, jedenfalls mit Kollegen
absprechen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/25545-strafarbeiten/?postID=207622#post207622
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